
BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/3946
19. Wahlperiode 04.09.09

 

Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus und Dora Heyenn (Fraktion DIE LINKE)  

vom 27.08.09 

und Antwort des Senats 

Betr.: Bildungsfreistellung in Hamburg (Bildungsurlaub) 

Die Bedeutung lebenslangen Lernens ist unbestritten. Lernen kann und muss 
aber je nach individuellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Möglichkei-
ten und Angeboten gestaltet werden. Berufstätige Menschen stehen vor der 
Herausforderung, sich während oder neben ihrer Arbeit so fortzubilden, dass 
sie intellektuell und vielseitig beansprucht werden. Der Gefahr, dass durch 
einseitige Fertigkeiten und Beanspruchung die eigene berufliche Perspektive 
eingeengt wird, kann durch regelmäßige Fortbildung begegnet werden.  
Außerdem haben Beschäftigte objektiv kulturelle und intellektuelle Bedürfnis-
se über ihre konkrete Erwerbsarbeit und die Verwertungsinteressen der  
Arbeitgeber/-innen hinaus, die der seelischen Ausgeglichenheit und der  
Bedürfnisbefriedigung dienen. Auch dies trägt zum Erhalt der Arbeitskraft bei.  

Nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz haben Beschäftigte die 
Möglichkeit, bis zu fünf Tage im Jahr, beziehungsweise zehn Tage in zwei 
Jahren an Bildungsurlaubsseminaren teilzunehmen, die von der Behörde 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen anerkannt sind. Wird länger als fünf 
Tage die Woche gearbeitet, erhöht sich der Freistellungsanspruch auf zwölf 
Tage. 

Im Bildungsbericht 2009 heißt es zudem, dass im Jahr 2008 rund 300.000 
Teilnehmende an rund 20.000 Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen 
haben.  

Wir fragen den Senat: 

1) Wie haben sich die Bildungsurlaubsangebote in Hamburg in den letzten 
fünf Jahren verändert – in Bezug auf 

- Anzahl der Angebote 

- Anzahl der Teilnehmenden 

- Anzahl der Träger 

- von der Behörde nicht anerkannte Fortbildungen? 

Bitte in absoluten Zahlen sowie in Prozent sowie nach Jahren angeben. 
Bei den Teilnehmenden nach Geschlecht, Berufsgruppen und jeweiliger 
Betriebsgröße (Größe des Betriebs/der Behörde, in dem die Teilneh-
menden tätig sind) auflisten. 
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Die zuständige Behörde erhebt keine Daten zur Inanspruchnahme von Bildungsur-
laubsveranstaltungen. Strukturdaten zu Teilnehmenden und freistellenden Arbeitge-
bern liegen daher nicht vor. 

Die Anzahl der Anträge auf Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen seitens 
der Träger in den letzten fünf Jahren betrug: 

2004 2005 2006 2007 2008 

1.858 1.786 1.747 1.816 1.804 

1.526 Träger haben mit Stand vom 31. August 2009 die Anerkennung von Bildungsur-
laubsveranstaltungen in Hamburg beantragt. Die Zahl der beantragenden Träger wird 
wegen der unterschiedlichen Laufzeiten der Anerkennungen nicht nach Jahren diffe-
renziert, sondern in der laufend aktualisierten Anerkennungsdatenbank erfasst. Daher 
ist eine Darstellung in der gewünschten Differenzierung nicht möglich. 

Die Anzahl der aus formalen beziehungsweise inhaltlichen Gründen nicht anerkannten 
(mit Bescheid abgelehnten) Veranstaltungen betrug in Zahlen/Prozent: 

2004 2005 2006 2007 2008 
74 68 57 72 54 
3,98 % 3,81 % 3,26 % 3,96 % 2,99 % 

2) Inwiefern haben sich die Angebote in den letzten fünf Jahren entwickelt 
in Bezug auf Kostenbeteiligung der Teilnehmenden und die zeitliche 
Dauer der Fortbildungen? Bitte nach Jahren auflisten. 

3) Wie viele Fortbildungen, die in den letzten fünf Jahren anerkannt wur-
den, haben nicht stattgefunden?  

Kann der Senat Angaben zu den Gründen machen? Dann bitte die häu-
figsten angeben. 

Die zur Beantwortung benötigten Daten liegen der zuständigen Behörde nicht vor. 

4) Wie hoch ist der prozentuale Anteil der in Hamburg Beschäftigten, die 
Bildungsurlaub in den letzten fünf Jahren in Anspruch genommen  
haben? Bitte geschlechtsspezifisch und nach Jahren auflisten. 

 Falls die Zahlen gesunken sind: Worin sieht der Senat die Ursachen  
dafür? 

 Falls die Zahlen gleich geblieben sind: Worin sieht der Senat die Ursa-
chen dafür, dass sie nicht gestiegen sind? 

 Falls die Zahlen gestiegen sind: Woran macht der Senat die Ursachen 
fest, dass die Beteiligung gestiegen ist? 

5) Ist dem Senat bekannt, ob und wie viele Arbeitnehmer/-innen in den  
letzten fünf Jahren zwölf Tage Freistellungsanspruch wahrgenommen 
haben? Dann bitte nach Jahren angeben.  

Wenn nicht, warum nicht? 

Siehe Antwort zu 1. 

6) Sind dem Senat Fälle bekannt, bei denen sich Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen geweigert haben, die Freistellung zu akzeptieren?  

Wenn ja,  

a) wie viele Fälle waren dies in den letzten fünf Jahren? Bitte nach 
Jahren auflisten und Größe des Betriebs angeben (Kategorie Be-
schäftigtenanzahl). 

b in wie vielen Fällen haben Antragsteller/-innen ihr Recht auf Freistel-
lung daraufhin durchgesetzt und wenn ja, wie? War die Behörde 
hierbei unterstützend tätig und wenn ja, wie? 
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c) Gab es Kündigungen aufgrund der Wahrnehmung des Bildungsur-
laubsanspruchs oder andere Sanktionen, die dem Senat bekannt 
sind?  

Wenn ja, wie viele und welcher Art waren diese Sanktionen? 

Nein. 

7) Sieht der Senat in Bezug auf Ausbau oder Schaffung von mehr Rechts-
sicherheit Änderungsbedarf am derzeitigen Bildungsurlaubsgesetz? Die 
Antwort bitte begründen. 

Der Senat hat sich hiermit nicht befasst. 

8) Gibt es Änderungsvorschläge aus den letzten zwölf Monaten seitens 
Gewerkschaften/Berufsverbänden oder Arbeitgebervereinigungen oder 
sonstigen Institutionen, die dem Senat bekannt sind?  

Wenn ja, bitte beifügen. 

Der zuständigen Behörde liegen keine Vorschläge vor. 

9) Laut Paragraf 15 Absatz 4 Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz er-
lässt der Senat die zur Ausführung der Absätze 1 und 2 notwendigen 
Vorschriften (Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen) durch 
Rechtsverordnung. Hat der Senat diese Rechtsverordnung erlassen und 
wenn ja, wann? Bitte beifügen. 

Ja. Die Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen vom 9. April 
1974 mit den Änderungen vom 19. Februar 1985 und 18. Februar 1997 (GVBl. 1985 
Seite 68, 1997 Seite 25) ist als Anlage beigefügt. 

10) Wie will der Senat einen stärkeren Besuch von Veranstaltungen nach 
dem Hamburger Bildungsurlaubsgesetz initiieren? 

Eine wichtige Voraussetzung ist eine qualifizierte Beratung und Information über die 
Weiterbildungsangebote. Diese wird in Hamburg durch die Aktivitäten der Träger 
selbst und durch die „Weiterbildung Hamburg Service und Beratung gemeinnützige 
GmbH (W.H.S.B.)“ geleistet. Die W.H.S.B. leistet trägerunabhängige Beratung und 
Information. Sie wird durch die zuständige Behörde gefördert. 
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Anlage  
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